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Gemeinderatsbeschlüsse 

 

 

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 28. Januar 2013 folgende Beschlüsse gefasst: 

 

1. Gemeinderätin Christine Merseburger, EVP, wird für den Rest der Amtsdauer 2010-2014 

als Stimmenzählerin in das Büro Gemeinderat gewählt. 

2. Gemeinderat Thomas Rom, SP, wird für den Rest der Amtsdauer 2010-2014 als Mitglied in 

die Sachkommission gewählt. 

3. Gemeinderat Christian Gross, SP, wird für den Rest der Amtsdauer 2010-2014 als Dele-

gierter in den Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen gewählt. 

4. Die Weisung 26, vom 1. Oktober 2012, betreffend Totalrevision Polizeiverordnung wird mit 

Änderungen genehmigt. 

5. Das Postulat der BFPW/SVP-Fraktion, vom 18. Mai 2012, überwiesen am 18. Juni 2012, 

betreffend der Anschaffung von Elektro-Müllsaugern wird als erledigt abgeschrieben.  

6. Die Interpellation der GP-Fraktion, vom 26. November 2012, betreffend geplante Erweite-

rung Golfplatz Beichlen geht zur Beantwortung an den Stadtrat. 

7. Das Postulat der SVP-Fraktion, vom 25. November 2010, überwiesen am 24. Januar 2011, 

aufrechterhalten am 5. Dezember 2011, betreffend Machbarkeit der Videoüberwachung 

neuralgischer (sicherheitsgefährdeter) Orte in Wädenswil wird als erledigt abgeschrieben. 

8. Die Interpellation der FDP-Fraktion, vom 8. Dezember 2012, betreffend langfristige Kredit-

vereinbarungen der Stadt Wädenswil - Konsequenzen und Lehren aus dem Debakel geht 

zur Beantwortung an den Stadtrat. 

9. Folgenden Personen wurde das Wädenswiler Bürgerrecht erteilt, vorbehältlich der Geneh-

migung durch Bund und Kanton: 

- RONG Jialuo, chinesische Staatsangehörige, wohnhaft in Wädenswil,  

Am Gulmenbach 7 

- CANAJ Selami mit seinen Kindern Eriona und Eron, kosovarische Staatsangehörige, 

wohnhaft in Wädenswil, Holzmoosrütistrasse 46b 

- HUGO Colin Mckenzie, südafrikanischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Au-

Wädenswil, Alte Landstrasse 116a 

- HUGO Karel Johannes, südafrikanischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Au-

Wädenswil, Alte Landstrasse 116a 

- HUGO Karel Johannes mit seiner Ehefrau Susanna Maria, geb. Cameron, südafrikani-

sche Staatsangehörige, wohnhaft in Au-Wädenswil, Alte Landstrasse 116a 

- SHINETSANG Chhog Dorjee mit seiner Ehefrau Tashi Dolma, tibetische Staatsange-

hörige, wohnhaft in Wädenswil, Muslistrasse 11 
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Fakultatives Referendum 

Über den Beschluss in Ziffer 4 kann, nach den einschlägigen Bestimmungen, innert 30 Tagen 

von dieser Veröffentlichung an gerechnet, beim Stadtrat das schriftliche Begehren um Anord-

nung einer Gemeindeabstimmung gestellt werden (fakultatives Referendum). 

 

Stimmrechtsrekurs 

Gegen diese Beschlüsse kann gestützt auf § 151 a Gemeindegesetz wegen Verletzung der 

politischen Rechte sowie Vorschriften über ihre Ausübung innert 5 Tagen von dieser Veröffentli-

chung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Horgen erhoben werden.  

 

Beschwerde 

Gegen diese Beschlüsse kann gestützt auf § 151 Gemeindegesetz (Verstoss gegen überge-

ordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit) innert 30 Tagen von 

dieser Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Horgen einge-

reicht werden. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.  

 

Gemeinderat 

Jürg Wuhrmann, Präsident 

Melanie Imfeld, Ratssekretärin 

Hinweise für die Publikation 
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Wädenswil, 29. Januar 2013 Melanie Imfeld, 044 789 72 06 


